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Pratteln, 13.02.2026/ nt 
 
 

3518 Teilrevision des Polizeireglements; 2. Lesung 
 

An der Einwohnerratssitzung vom 2. Februar 2026 erfolgte die erste Lesung des Polizeiregle-
ments (PolR). Folgende Änderungen wurden angenommen: 

§ 17 Abbrennen von Feuerwerk 

1 Das Abbrennen von Knallkörpern und Feuerwerk ist verboten, ausgenommen am: 

a. 31. Juli von 20.00 bis 01.00 Uhr; 

b. 1. August von 17.00 bis 23.00 Uhr; 

c. 31. Dezember von 20.00 bis 01.00 Uhr.  

§ 24 Sammlungen und Betteln 

3 Das Betteln im öffentlichen Raum oder an allgemein zugänglichen Orten ist verboten, wenn 

die öffentliche Ordnung gestört wird, namentlich wenn  

a. in aufdringlicher oder aggressiver Art und Weise gebettelt wird; 

b. innerhalb von fünf Metern um Ein- und Ausgänge von Bahnhöfen sowie inner-

halb von fünf Metern um Haltestellen des öffentlichen Verkehrs gebettelt wird; 

c. innerhalb von fünf Metern um Geld-, Zahlungs- und Fahrkartenautomaten oder 

Parkuhren gebettelt wird; 

d. innerhalb von fünf Metern um Ein- und Ausgänge von Ladengeschäften, Banken, 

Poststellen, Restaurants, Hotels, Wohn- und Bürogebäuden oder öffentlichen 

Gebäuden und Einrichtungen gebettelt wird; 

e. in öffentlichen Parks, Gärten, Friedhöfen, Spielplätzen, Schulanlagen, Unterfüh-

rungen sowie innerhalb von fünf Metern um deren Ein- und Ausgänge gebettelt 

wird; 

f. in (organisierten) Gruppen gebettelt wird; 

g. mit Kindern gebettelt wird. 

Die Änderungen sind in der beiliegenden Unterlage blau hervorgehoben. 
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Beilage 
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